
STADT HEIDENAU
- Der Bürgermeister - Heidenau, 04.05.2023

Betreff:

Staatl. Rechnungsprüfungsamt
• Überörtliche Prüfung der Haushaltsjahre 2010 bis 2019

Inhalt:

Der Stadtrat nimmt den 'Prüfungsbericht über die überörtliche Prüfung der Haushaltsjahre 2010
bis 2019' (Anlage 060/2023-01) sowie die Stellungnahme der Stadt Heidenau zum
Prüfungsbericht vom 03.05.2023 (Anlage 060/2023-02) zur Kenntnis.

 

Finanzielle Auswirkungen:

Bemerkungen zu finanziellen Auswirkungen

Informationsvorlage Nr.

060/2023
Dez/Amt: I / 20.

Bearbeiter: Hr. Neugebauer

Status: öffentlich

Beteiligte Bereiche:
I., II., 32., 40., 60.

Beratungsfolge Status Termin Behandlung

Verwaltungsausschuss nicht öffentlich 13.06.2023 Vorberatung
Stadtrat öffentlich 29.06.2023 Kenntnisnahme

Auswirkungen auf den Haushalt HH-Jahr:

Buchungsstelle :

Beträge in €

 Mittel stehen haushaltsseitig zur
Verfügung

 Mittelbedarf

Folgeaufwand (jährlich)

 davon Sachkosten

 davon Personalkosten

Folgeertrag (jährlich)
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Erläuterung:

Sächs. Gemeindeordnung (SächsGemO)

Sächs. Kommunalhaushaltsverordnung-Doppik (SächsKomHVO-Doppik)

Das Staatliche Rechnungsprüfungsamt Löbau hat mit Schreiben vom 10.12.2020 eine
überörtliche Prüfung der Stadt Heidenau für die Haushaltsjahre 2010 bis 2019 gem. §§ 108, 109
SächsGemO angekündigt.

Die örtlichen Erhebungen des Staatl. Rechnungsprüfungsamtes fanden im Zeitraum vom
25.03.2021 bis 05.08.2021 statt. Das Abschlussgespräch fand am 30.08.2022 ohne Beteiligung
der Rechtsaufsichtsbehörde (Landkreis Sächsische Schweiz – Osterzgebirge / Kommunalamt)
statt.

 

Der Prüfungsbericht des SRH ist der Stadt Heidenau mit Schreiben vom 26.09.2022 elektronisch
übermittelt worden. Die hausinterne Zuordnung des Posteingangs konnte nicht nachverfolgt
werden, so dass erst anlässlich einer Erinnerung an die Stellungnahme im März 2022 der
Eingang des Prüfungsberichtes festgestellt worden ist.

Mit der Übersendung des Prüfungsberichtes ist die Stadt Heidenau aufgefordert worden, eine
Stellungnahme zu den getroffenen Prüfungsfeststellungen abzugeben.

Mit dem Staatl. Rechnungsprüfungsamt ist eine Fristverlängerung zur Stellungnahme bis zum
28.04.2023 abgestimmt worden.

Die Stadt Heidenau hat dem Staatl. Rechnungsprüfungsamt Ihre Stellungnahme nach einer
abschließenden hausinternen Abstimmung am 04.05.2023 übermittelt.

Der Prüfungsbericht ist gem. § 109 Abs. 4 SächsGemO innerhalb von 6 Monaten dem Stadtrat
vorzulegen.

Die Verwaltung stellt mit der Beschlussvorlage 060/2023 den Stadträten den vollständigen
Prüfungsbericht des Staatl. Rechnungsprüfungsamtes sowie die Stellungnahme der Stadt
Heidenau zur Verfügung.

 

Über den Inhalt des Prüfungsberichts ist in öffentlicher Sitzung zu beraten, sofern nicht das
öffentliche Wohl oder berechtigte Interessen Einzelner eine nicht öffentliche Verhandlung
erfordern (§ 37 Abs. 1 Satz 1SächsGemO).

Anlagen:

Anlage 060/2023-01: Prüfungsbericht des Staatl. Rechnungsprüfungsamtes zur überörtlichen
Prüfung der Haushaltsjahre 2010 bis 2019

Anlage 060/2023/02: Stellungnahme der Stadt Heidenau zum Prüfungsbericht des Staatl.
Rechnungsprüfungsamtes

 

Bürgermeister

Diese Vorlage wird nach Unterzeichnung des Originaldokuments ohne Schriftzug des Zeichnungsberechtigten für
die digitale Gremienarbeit bereitgestellt! Nur das Original der Vorlage trägt eine Unterschrift!


